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Autorenlesung

Zu einer Premiere, nämlich einer Autoren-
lesung in der Pfarrbücherei Hochhausen 
konnte die Leiterin des Büchereiteams, 
Frau Marie-Noelle Schramm, überra-
schend viele Zuhörer und Zuhörerinnen 
begrüßen. Mit Ulrich Hefner aus Lauda-
Königshofen hatte sie einen bereits sehr 
erfolgreichen Autor gewonnen, der aus 
seinem neuesten Krimi �Blutinsel� einige 
Auszüge vorlas. Hefner, von dem bereits 

Wenn Sie 
�™ eine journalistische oder vergleichbare Ausbildung oder eine  
   mehrjährige Berufserfahrung als Redakteur besitzen

�™ Verständnis für die Strukturen und Abläufe innerhalb 
   einer öffentlichen  Verwaltung haben 

�™ kommunikativ, teamfähig und hoch motiviert sind 

�™ in TBB wohnen bzw. Ihren Wohnsitz 
   nach TBB verlagern,

dann möchten wir Sie gerne kennen lernen. 

 Schicken Sie uns Ihre Bewerbung 

bitte bis zum 26.10.2016 an info@tauberbischofsheim.de 

oder per Post an die Stadt Tauberbischofsheim,

z. H. Herrn Bürgermeister Wolfgang Vockel, 

Marktplatz 8, 97941 Tauberbischofsheim  

www.tauberbischofsheim.de

Tauberbischofsheim ist Mittelzentrum und Kreisstadt des Main-Tauber-
Kreises. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unsere moderne 
Verwaltung in Vollzeit und nach TVöD vergütet einen Mitarbeiter für 
die Stabsstelle w/m

ist Ihr vornehmliches Aufgabengebiet. Sie verfassen Pressemitteilungen, 
schreiben Bürgerinformationen und koordinieren die städtischen Aktivitäten 
zur umfassenden Bürgerbeteiligung. Sie halten den Kontakt zu den Medien 
und betreuen den städtischen Internetauftritt, Social Media und das 
Mitteilungsblatt „Tauberbischofsheim AKTUELL“. 
 
Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 10 TVöD bewertet.

Kommunikation & Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit

Taubertal sucht Weinprinzessin
Neue Amtsperiode beginnt im März 2017

Die Amtszeit der Taubertäler Weinkönigin und der Taubertäler 
Weinprinzessin endet im März 2017. Der Tourismusverband 
�Liebliches Taubertal� sucht deshalb ab sofort nach geeigneten 
Nachfolgerinnen für das Amt der Weinprinzessin. Am Wein inte-
ressierte und mit dem Wein verbundene Kandidatinnen können 
sich bewerben.
Seit fünf Amtsperioden präsentiert die Taubertäler Weinkönigin 
den Taubertäler Wein. Sie wird durch eine Taubertäler Weinprin-
zessin unterstützt. Gegenwärtig haben diese ˜mter Christin 
Wagner aus Queckbronn und Nicole Heinrich aus Dertingen 
inne. Die Amtszeiten enden im März 2017.
Der Tourismusverband �Liebliches Taubertal� beginnt deshalb 
jetzt die Suche nach geeigneten Nachfolgerinnen. Bewerben 
können sich junge Damen, die sich mit dem Thema Wein be-
schäftigen und über Kenntnisse im Weinan- und Weinausbau 
im Taubertal verfügen. Interessentinnen können sich bis 31. Ok-
tober beim Tourismusverband �Liebliches Taubertal� bewerben. 
Die neue Amtszeit beginnt mit der Mitgliederversammlung des 
Tourismusverban-des �Liebliches Taubertal� im März 2017 und 
dauert bis März 2019.
Die Taubertäler Weinkönigin und die Taubertäler Weinprinzes-
sin nehmen anbaugebietsübergreifend Termine für das gesam-
te Taubertal wahr. Sie werden vom Tourismusverband beispiels-
weise zu Veranstaltungen wie der Dampfzugsonderfahrt, dem 
Autofreien Sonntag oder zu Messen und Märkten entsandt.
Die Ferienlandschaft �Liebliches Taubertal� setzt außer auf die 
Themen Fahrradfahren, Wandern, Kultur und Aktiv vor allem 
auch auf den kulinarischen Genuss und damit auf das Thema 
Wein. Über die Weinbaugrenzen von Baden, Württemberg und 
Franken hinweg arbeitet der Tourismusverband mit dem Ar-
beitskreis �Weinland Taubertal� zusammen. In diesem Arbeits-
kreis haben sich 14 Weinbaubetriebe und einige Städte und 
Gemeinden zusammengeschlossen.
Interessentinnen senden ihre Bewerbung mit einem Lebenslauf 
und Angaben über ihre Kenntnisse zum Thema Wein an den 
Tourismusverband �Liebliches Taubertal�, Gartenstraße 1, 97941 
Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5806 und -5807, Fax 
09341/5700, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet: 
www.liebliches-taubertal.de. 

elf Bücher verö�entlicht wurden, gab im 
Anschluss einige Einblicke in sein Autoren-
dasein neben seinem Hauptberuf als Poli-
zeibeamter.  Wegen der gründlichen Re-
cherche und den kreativen Ideen schreibt 
er ein bis zwei Jahre an seinen Büchern. 
Von der ersten Idee eines Romans bis zur  
Auswahl eines Verlages und der Arbeit in 
der Redaktion gab Hefner einen Einblick 
in das Scha�en eines Schriftstellers. Dies 
machte die Autorenlesung zu einem  be-
sonderen Erlebnis. Die Zuhörer  dankten 
Ulrich Hefner mit viel Applaus und wa-
ren sich einig: diese Autorenlesung sollte 
nicht die letzte gewesen sein.

Altkleidersammlung der DRK-Orts-
gruppe
Die nächste Altkleidersammlung der DRK-
Ortsgruppe �ndet am Samstag, 22. Okto-
ber, statt. Sammelstelle ist wie gewohnt 

an der Infotafel am Friedhofparkplatz. Die 
Altkleidersäcke sollten bis 10 Uhr dort ab-
gelegt worden sein. Benötigte leere Alt-
kleidersäcke hängen, bzw. liegen ab Mon-
tag, 17. Oktober an der ehemaligen Schule 
und an der Infotafel am Friedhofparkplatz 
aus. Dort kann sich jeder Einwohner mit 
der benötigten Menge an Kleidersäcken 
versorgen.

Neues vom Dorftheater des Sportver-
eins Hochhausen
Die Theatergruppe tri�t sich ab sofort 
wieder jeden Mittwoch und Freitag um 
20 Uhr zu den Proben für das neue Thea-
terstück �Leberkäse und rote Strapse� im 
Konradsaal. Die genauen Au�ührungster-
mine im Januar 2017 sowie der Beginn des 
Kartenvorverkaufs werden noch rechtzei-
tig bekannt gegeben.
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Ö F F E N T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G E N
�Jahresabschluss 2015 für den Eigenbetrieb der Wasserversorgung der Stadt Tauberbischofsheim�

Der Gemeinderat der Stadt hat am 28.09.2016 das Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 gemäß § 16 Abs. 3 EigBG für den Eigen-
betrieb der Wasserversorgung der Stadt festgestellt.
Nach § 16 Abs. 4 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.01.1992 (GesBl. 1992 - S. 21) liegt der 
Jahresabschluss mit dem Lagebericht in der Zeit vom 20. Oktober bis einschließlich 28. Oktober 2016 während der Dienst-
stunden im  Bürgermeisteramt Tauberbischofsheim - Stadtkämmerei, Klosterhof Zimmer 213 - ö�entlich aus. 
Gleichzeitig wird nach § 16 Abs. 4 EigBG in Verbindung mit § 12 EigBVO der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlus-
ses bekanntgegeben.

Feststellung des Jahresabschlusses
   �
1. Bilanzsumme  5.576.499,89
1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen 4.347.871,37
 das Umlaufvermögen  1.224.086,39
 die Rechnungsabgrenzungsposten  4.542,13
1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf 
 das Eigenkapital 1.883.178,38
 den Gewinnvortrag 201.315,30
 den Jahresverlust  - 13.713,91 2.070.779,77
 die empfangenen Ertragszuschüsse  363.320,00
 die Rückstellungen  31.100,00
 die Verbindlichkeiten  3.110.596,76
 die Rechnungsabgrenzungsposten  703,36

2. Jahresverlust  13.713,91
2.1. Summe der Erträge  1.724.952,26
2.2. Summe der Aufwendungen  1.738.666,17

3. Behandlung des Jahresverlustes
3.1. zu tilgen aus dem Gewinnvortrag  13.713,91

4. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. Tauberbischofsheim, den 28.09.2016
Wolfgang Vockel, Bürgermeister

�Jahresabschluss 2015 für den Eigenbetrieb der Abwasserbeseitigung der Stadt Tauberbischofsheim�
Der Gemeinderat der Stadt hat am 28.09.2016 das Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 gemäß § 16 Abs. 3 EigBG für den Eigen-
betrieb der Abwasserbeseitigung der Stadt festgestellt.
Nach § 16 Abs. 4 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.01.1992 (GesBl. 1992 - S. 21) liegt der 
Jahresabschluss mit dem Lagebericht in der Zeit vom 20. Oktober bis einschließlich 28. Oktober 2016 während der Dienst-
stunden im Bürgermeisteramt Tauberbischofsheim - Stadtkämmerei, Klosterhof Zimmer 213 - ö�entlich aus. 
Gleichzeitig wird nach § 16 Abs. 4 EigBG in Verbindung mit § 12 EigBVO der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlus-
ses bekanntgegeben.

Feststellung des Jahresabschlusses
   �
1. Bilanzsumme  31.432.744,09
1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf
 das Anlagevermögen  30.538.892,13
 das Umlaufvermögen  885.904,46
 die Rechnungsabgrenzungsposten  7.947,50
1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf
 das Eigenkapital  0,00
 die empfangenen Ertragszuschüsse  13.389.151,81
 die Rückstellungen  199.060,15
 die Verbindlichkeiten  17.844.532,13
2. Jahresgewinn / -verlust (-)  0,00
2.1. Summe der Erträge  3.465.599,44
2.2. Summe der Aufwendungen  3.465.599,44
3. Behandlung des Jahresgewinns
 a) zur Tilgung des Verlustvortrages  0,00
 b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen  0,00
 c) auf neue Rechnung vorzutragen  0,00
4. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. Tauberbischofsheim, den 29.09.2016

Wolfgang Vockel, Bürgermeister
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Ö F F E N T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)

Nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) ist die Stadt Tauberbischofsheim als Meldebehörde zu verschiedenen Datenübermittlun-
gen von Personendaten aus dem Melderegister verp�ichtet.
Gegen folgende Datenübermittlungen steht den Betro�enen ein Widerspruchsrecht zu:
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verp�ichten, 
freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Im Zweck der Übersendung von Informationsmaterial über-
mitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des 
Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März  folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten 
Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vorname und die gegenwärtige Anschrift.
Die betro�enen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine ö�entlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführten Daten der Mitglieder einer ö�entlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft an die betre�enden Religionsgesellschaften.

Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjäh-
rigen Kindern), die nicht derselben oder keiner ö�entlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören. Die Datenübermitt-
lung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht 
oder derzeitigen Anschriften. 
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhe-
bungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der ö�entlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. November 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Par-
teien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staat-
licher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte Gruppenaus-
künfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter der betro�enen Wahlberechtigten gebunden. Die 
Auskunft umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben 
ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Die Wahlberechtigten haben das Recht, Der Datenübermittlung zu widersprechen.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rund-
funk und gegen die Datenübermittlung an das Staatsministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, 
darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Dok-
torgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums.

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 

Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- 
und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst 
sind zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubilä-
ums. 
Die betro�enen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden.

Die betro�enen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
Der Widerspruch kann bei der Stadt Tauberbischofsheim, Marktplatz 8, 97941 Tauberbischofsheim schriftlich eingelegt 
werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Tauberbischofsheim, den 19. Oktober 2016
Wolfgang Vockel, Bürgermeister
















